
• 1Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 -
Az. : BK4-20-003 

Beschluss 

lh dem Verwaltungsverfahren nach§ 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
Investitionsmaßnahme 

der TransnetBW GmbH, Osloer Strar.~e 15-1"7, 70173 Stuttgart, vertreten durch die Ge-
schäftsführung, 

Antragstellerin , 

hat die Beschlusskammer 4 der Bunclesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 

ihre Beisitzerin Stefanie, Scheuch 

und ihren Beisitzer Rainer E3usch 

am 29.06.2022 

beschlossen: 

1. Die Investitionsmaßnahme für das Projekt 

,,,Projekt-Nr. 67, Hochrhein" 
wird genehmigt. 

2. Die Genehmigung und die An1Passung der Erlösobergrenze sind befristet bis zum 

31 .12.2023. 

3. Der Antragstellerin wird auferl,egt, den sich aus den Gründen ergebenden Mittei-
lungspflichten nachzukommen. 

4. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 
5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 
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Gründe: 

1. 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme für das Projekt 
.,Projekt-Nr. 67, Hochrhein" gemäß§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV. 

Die Antragstellerin ist Betreiberin eine~s Elektrizitätsübertragungsnetzes mit Sitz in Baden-
Württemberg. 

Sie trägt vor, das technische Ziel der Investition sei die Sicherstellung der Versorgungsauf-
gabe am Hochrhein (Umspannwerke Gurtweil, Beuren und Stockach) durch die Netzerweite-
rung auf 380 kV und die Erhöhung deir Übertragungskapazität im südwestlichen Baden-
Württemberg . · 

Die Antragstellerin trägt vor, dass das. Projekt Hochrhein von der 
und der Antragstellerin gemeinschaftlich geplant und umgesetzt werde. Die hier dargestellten 
Investitionen würden den Anteil der Antragstellerin an dem Gemeinschaftsprojekt auf Basis 
einer mündlichen Einigung darstellen.. Derzeit dauere die ~tzteroffener Punkte noch 
an. Sobald die schriftliche Vereinbarung vorliege, würden--und die Antragstellerin die 
darin enthaltenen Projektdetails in Form von Änderungsanträgen nachreichen. 

Ist-Netz 

Die Landkreise Konstanz, Bodenseekreis und Sigmaringen würden heute weitestgehend 
über die beiden 220-kV-Umspannwer·ke Beuren und Stockach aus dem Höchstspannungs-
netz 

... 
der Antragstellerin .. versorgt. DieBe seien ·ober eine 220-kV-Leitung mit zwei Stromkrei-

sen an das 220-kV-Umspannwerk Gurtweil angebunden. Parallel 
. - - er Antragstellerin verlaufe eine 380-kV-Leitung des

on Herbertingen nach Tiengen mit einem 220-kV- und einem 380-kV-
Stromkreis. Die Verbindung übernehme wichtige Übertragungsaufgaben zur Einbindung des 
süddeutschen Raumes und der Schweiz in das Verbundsystem. 

In den 220-kV-Ums annwerken Gurtweil Beuren und Stockach würde 

Leistung beziehen, indem sie die 
nutzen. 

Ziel-Netz 

Zwischen den Anlagen Gurtweil/Tien~Jen und Herbertingen werde eine neue 380-kV-Leitung 
mit zwei Stromkreisen in bestehender Trasse errichtet. Dementsprechend sei die Umstellung 
der Schaltanlagen Gurtweil und Tien9en, als eine neue Schaltanlage Gurtweil/Tiengen, auf 
380 kV und die Erweiterung des Umspannwerks Herbertingen erforderlich. Das bestehende 
220-kV-Umspannwerk Beuren werde auf 380 kV umgestellt. Zudem werde ein neues Um-
spannwerk im Raum Kreis Konstanz iin 380/110 kV errichtet. Mit Bau der beiden Anlagen sei 
die Versorgung des Hochrheingebiets künftig sichergestellt. Der Anschluss der beiden Anla-
gen erfolge auf bestehenden Trasseni an die 380-kV-Leitung Gurtweil/Tiengen - Herbertin~ 
gen. 

Die bestehende Leitung zwischen Herbertingen und Tiengen der Amprfon, aktuell mit einem 
220-kV- und einem 380-kV-Stromkreis betrieben, verlaufe zu einem Großteil in direkter Nähe 
zur 220-kV-Leitung der Antragstellerin zur Anbindung der Anlagen Stockach und Beuren aus 
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Gurtweil. Das Konzept könne weitest!gehend auf bestehenden Trassen realisiert und durch 
den Rückbau von 220-kV-Strukturen Trassenraum reduziert werden. 

Die für diese Variante notwendigen Leitungsbaumaßnahmen würden ca. 116 km Neubau in 
bestehender Trasse als 380-kV-SystHm für die Verbindung von Herbertingen nach Gurt-
weil/Tiengen, ca. 3 km Leitungsneubau in neuer Trasse für den Anschluss der Anlage Kreis 
Konstanz und ca. 20 km Leitungsneubau in bestehender Trasse zum Anschluss der Anlage 
Beuren umfassen. Weiterhin seien zusätzlich ca. 4 km Leitungsneubau in bestehender Tras-
se zur Anbindung der Anlage Gurtweil/Tiengen in die Stromkreise Engstlatt - Laufenburg 
erforderlich. Zusätzlich sei der Neuba1u der Anlagen Beuren, Kreis Konstanz und Gurt-
weil/Tiengen in 380 kV und die Erweiterung der 380-kV-Anlage Herbertingen erforderlich. 

UWGURTWEIL 
Das Umspannwerk (UW) Gurtweil we,rde mit drei Sammelschienen, die über zwei Querkupp-
lungen verbunden werden können , errichtet. Die Anbindung der Stromkreise nach Kühmoos, 
Engstlatt und Beuren erfolge über dmi ~udem sei das UW Gurtweil über zwei 
Längskupplungen mit dem UW Tiengen - verbunden. 

Die Versorgung des 110-kV-Netzes eirfolge über zwei 380/110-kV-Transformatoren mit ent-
sprechenden Schaltfeldern. Mit Schreiben vom 31 .03.2022 teilte die Antragstellerin wiede-
rum mit, dass nunmehr anstatt der zwei ursprünglich beantragten 380/110-kV-
Transformatoren umklemmbare Tran:sformatoren beschafft würden, die bereits während der 
Umbauphase eingesetzt werden könnten. Diese Transformatoren würden jedoch außerhalb 
des vorliegenden lnvestitionsmaßnahmenantrags beschafft, sodass das Mengengerüst um 
die zwei besagten Transformatoren im UW Gurtweil zu reduzieren sei. 

UWBEUREN 
Das UW Beuren werde in 380 kV mit zwei Sammelschienen und einer Querkupplung neu 
errichtet. Es werde durch jeweils eine,n Stromkreis mit dem UW Kreis Konstanz und dem UW 
Gurtweil verbunden. Auch in Beuren seien zwei 380/110-kV-Transformatoren zu erreichten. 
Insgesamt habe das UW fünf ausgebaute Schaltfelder. 

UW KREIS KONSTANZ 
Im Raum Kreis Konstanz werde ein neues 380-kV-Umspannwerk mit zwei Sammelschienen, 
einer Querkupplung sowie einem Transformator neu errichtet. Es werde mit jeweils einem 
Stromkreis und zugehörigem Schaltfeld mit den Umspannwerken Beuren und Herbertingen 
verbunden. Zur Absicherung bei Freischaltungen von Stromkreisen werde das UW Kreis 
Konstanz über einen dritten Stromkreds an den 380-kV- erbertingen-
Tiengen angebunden. 

UW HERBERTINGEN 
Das bestehende 380-kV-Umspannweirk Herbertingen werde um ein Leitungsfeld zur Anbin-
dung des 380-kV-Stromkreises Gurtweil-Beuren-Kreis Konstanz-Herbertingen und um ein 
Leitungsfeld zur Anlagenkopplung mit Amprion erweitert. Bedingt durch die zukünftige Größe 
der Anlage sei diese zudem um eine zweite Querkupplung und eine dritte Sammelschiene zu 
erweitern. 



KOSTENÜBERBLICK 
Das Mengengerüst stelle sich auf BaBis von Standardkosten wie folgt dar: 

INVESTITION ANZAHL KOSTEN GESAMT 

Leitungsbau 

Anschluss Beuren 20 km 

Anschluss Kreis Konstanz 3km 

Anschluss Gurtweil/Tiengen 4 km 

380-kV-Stromkreis 

Gurtweil - Herbertingen (TNG-Anteiil) 

UW Gurtweil 

380-kV-Schaltfeld 

116 km 

7 

380-kV-Kupplung 

3. Sammelschiene 

Anlagenkupplung 

1nfrastruktur 

UW Beuren 

2 

pauschal 

pauschal 

pauschal 

380-kV-Schaltfeld 4 

380/110-kV-Transformator (inkl. Abi.) 2 

380-kV-Kupplung 1 

1nfrastruktur pauschal 

UW Kreis Konstanz 

380-kV-Schaltfeld 4 

380/110-kV-Transformator (inkl. Abi.) 1 

380-kV-Kupplung 1 

1nfrastruktur pauschal 

UW Herbertingen 

380-kV-Schaltfeld 2 

380-kV-Kupplung 1 

- 4 -
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3. Sammelschiene 1 

Anlagenkupplung pauschal 

1nfrastruktur pauschal 

Zur Begründung der Notwendigkeit führt die Antragstellerin zur Ist-Situation der Versor-
gungsicherheit im Raum Hochrhein aus und geht insbesondere auf das erweiterte (n-1)-
Kriterium und Common-Mode-Fehler ein. 

stellerin, 
, würden heute über eirie 

220-kV-Doppelleitung aus Gurtweil vmsorgt. 

Mit dieser Anbindung der beiden Umspannwerke bestehe das Problem, dass die Netzstruk-
tur nicht mehr den Planungsgrundsätzen der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
entspreche. Die bestehende Netztopologie sei nicht ausreichend dimensioniert, um bei ei-
nem Common-Mode-Fehler oder auch bei Zugrundelegung des erweiterten (n-1 )-Kriteriums 
die Versorgungssicherheit hinreichend zu gewährleisten. Hierzu verweist die Antragstellerin 
explizit auf die öffentlichen Grundsät2:e für die Planung des deutschen Übertragungsnetzes 
der vier ÜNB. 

Bei Auftritt eines Common-Mode-Fehlers, d.h. bei Ausfall beider Stromkreise von Gurtweil 
nach Stockach bzw. Beuren aufgrund eines unvorhergesehenen Ereignisses (z. B. Mastum-
bruch), könnten beide Umspannwerk•e nicht mehr über das Übertragungsnetz versorgt wer-
den. Ebe lheit für die, durch die Umspannwerke Beuren und 
Stockach im (n-1)-Ausfall bei betrieblicher Abschaltung einer 
der beiden Stromkreise Gurtweil-Beu1ren oder Gurtweil-Stockach nicht gewährleistet. Vier 
Transformatoren,-1ein die lei r 1 · · · • inem sol-

n Fall aus. Im 
.uftreten. Dies s e e einen nie zu ass1gen us an ar. m a, a e eine 
starke Windhose zum Umknicken eines Mastes geführt, der die Stromkreise Gurtweil-Beuren 
und Gurtweil-Stockach trage. Dies führte zur beschriebenen Problematik des Ausfalls von 
vier Transformatoren in einer Netzgruippe. Nur durch die Feier- und Brückentag be~ 

. L t · es möglich gewesen, die Versorgung temporär allein über das--
u gewährleisten.. · 

-Damit die Versorgung der Region um Beuren und Stockach bei Auftreten einer solchen Situ-
ation, wie dem Umknicken eines Mastes, in Zukunft sicher gewährleistet sei und somit auch 
den Planungsgrundsätzen der vier Ül'JB entspreche, müsse das Übertragungsnetz im Raum 
Hochrhein dahingehend zwingend angepasst werden. Mit der Umstellung der Leitung zwi-
schen Herbertingen und Tiengen auf 380 kV und der dadurch möglichen Anbindung der 
neuen 380-kV-Umspannwerke Beuren und Kreis Konstanz werde die Versorgung des Gebie-
tes gegenüber dem heutigen Zustancl deutlich verbessert und in langfristig betreibbare Struk-
turen überführt. Zudem werde die Üb1ertragungskapazität durch die Ne1zerweiterung um 
mehr als 100% erhöht. 

Weiterhin stelle das 380-kV-Netzkonzept, bedingt durch die höhere Übertragungsfähigkeit 
und die engere Kopplung an das angirenzende schweizerische und übrige deutsche Übertra-
gungsnetz, die robustere Variante ge!genüber anderen untersuchten Varianten dar. Zusätz-



- 6 -

lieh werde im vorliegenden Fall aufgrund der raumordnerischen Optimierung durch Redukti-
on der Rauminanspruchnahme die Alczeptanz gesteigert. 

Die erstmalige Aktivierung war für das Jahr 2021 geplant. Die vollständige Inbetriebnahme 
soll im Jahr 2030 stattfinden. 

Die.Antragstellerin hat- Euro als geplante Anschaffu'ngs- und Herstellungskosten 
für die Investitionsmaßnahme angegeiben. 

Die Antragstellerin hat am 31 .03.2020 die Genehmigung der Investitionsmaßnahme für das 
Projekt „Projekt-Nr. 67, Hochrhein" bHantragt und in der Folge weitere Informationen zu dem 
Projekt nachgereicht. 

Mit Schreiben vom 09.05.2022 wurde, die Antragstellerin angehört. Sie hat mit Schreiben 
vom 27.05.2022 Stellung genommen. 

Die Bundesnetzagentur hat die Regullierungsbehörde des Landes Baden-Württemberg ge-
mäß§ 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Unter dem 
21 .06.2022 wurde der Beschlussentwurf gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem Bundeskartell-
amt und der Regulierungsbehörde de,s Landes Baden-Württemberg zur Stellungnahme 
übersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde haben von diesem 
Recht keinen Gebrauch gemacht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 
Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 
02.09.2021, C-718/18 (siehe unten A. ). Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor 
(siehe unten B.). Der Beschluss ist foirmell und materiell rechtmäßig (siehe unten C. und D.). 

A. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des 
Urteils des Europäischen Gerichtsl11ofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts in 
Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwendung fin-
den und von der Entscheidung des Eiuropäischen Gerichtshofs (Urteil vom 02.09.2021 , C-
718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „normative Regulierung" 
werden im Allgemeinen solche Regelin des nationalen Gesetz- und Verordnungsgebers (z.B. 
in StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, die konkrete methodische und materielle 
Vorgaben für die Regulierung durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur An-
wendung dieser nationalen Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts 
der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verord-
nungsgeber außer Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof 
bereits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff.• siehe auch 
OLG Düsseldorf vom 11 .02.2021 , Vl-5 Kart 10/19 [V], S. 10 ff. , OLG Düsseldorf vom 
28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 [V), S. 7'2 ff., OLG Schleswig vom 11.01.2021, 53 Kart 1/18, 
S . 27 ff.) . 

1. Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die norma-
tive Regulierung in Deutschland insgHsamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute 
Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten aus-
schließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die 
Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt 
wurden. Insoweit hat der Europäischei Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die 
Kommission Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen 
ausschließlichen Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Be-
stimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den An-
schluss an und den Zugang zu den n:ationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tari-
fe, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

II. Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinausgehend 
einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Regulierung gegen 
EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage geäußert, ob die normative 
Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, ·zu dem der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber den 
festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch 
nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die Richtlinienbestimmungen über die ausschließli-
che Zuständigkeit unmittelbar anwendbar sind. 

m. Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den Grunds-
ätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß einer nationa-
len Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 
EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwendungsvorrangs des Uni-
onsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen Regu-
lierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die Bundesregierung 
gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisun!J von Zuständigkeiten, als auch in den bindenden Vor-
gaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten Richtlinien unvereinbare 
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Beschränkung der ausschließlic::hen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde 
(EuGH a.a.O., Rz. 101 f. , 115 f.). Eine Umdeutung der nationalen Vorgaben in nicht binden-
de Programmsätze, die die ausschließliche Zuständigkeit der Regulierungsbehörde nicht 
beeinträchtigen, kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des Re-
gelungszwecks der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot 
der contra legem-Auslegung, BGH, B,eschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die Vor-
schriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungsvorrang 
besagt, dass eine nationale Regelun9, die mit einer unmittelbar geltenden Regelung des 
Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und Gerichten nicht angewendet 
werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 f. ). Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, soweit 
unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, 
Rn. 62). Die normative Regulierung v,erstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares Unions-
recht. Die hier maßgeblichen Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständig-
keit der nationalen Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulie-
rung unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 

IV. Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen spezi-
fische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL August 2020, Art. 
288 Rn. 149). Der Europäische Gericlhtshof geht von der unmittelbaren Anwendbarkeit einer 
nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinienbestimmung nach Ablauf der Um-
setzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend genau und inhaltlich unbedingt ist. Zu-
dem können die Bestimmungen einer Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflich-
ten eines Einzelnen begründen (sog. Belastungsverbot) . Insofern kommt auch eine objektive 
unmittelbare Wirkung vorliegend nichlt in Betracht. Im Einzelnen: 

1. Die Richtlinienvergaben sind nicht 1unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich unbe-
dingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist und zu ihrer 
Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der Unionsorgane oder 
der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtliinienbestimmungen über die ausschließliche Zustän-
digkeit sind nicht als inhaltlich unbedi111gt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im natio-
nalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung als auch die 
für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundesnetzagentur hat nach 
nationalem Recht gegenwärtig (nur) clie Befugnis, die Vorgaben der normativen Regulierung 
anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf§ 29 EnWG je nach Festlegungsermächtigung wei-
ter auszugestalten und zu konkretisieren. Sie hat aber mangels entsprechender Aufgaben-
zuweisung durch den Gesetzgeber nicht die übergeordnete, allgemeine und uneinge-
schränkte Befugnis, die ihr nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben vollumfänglich und 
selbständig auszuüben (vgl.. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die Methoden oder 
Bedingungen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu genehmi-
gen (vgl. nur§ 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitgliedstaatlichen 
Aufgabenzuweisung bedarf, _entspricht im Übrigen auch dem europäischen Leitbild , wonach 
die Mitgliedstaaten zur.Einrichtung vo,n Regulierungsbehörden mit spezifischen Zuständig-
keiten verpflichtet sind (vgl. Erwägun~Jsgrund 33 der Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungs-
grund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitgliedstaaten verfügen bei der Organisation und 
Strukturierung der Regulierungsbehörde zwar über eine Autonomie, haben diese aber unter 
vollständiger Beachtung der in den Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten auszuüben 
und insoweit sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde bei der Ausübung der ihr vorbe-
haltenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., Rz. 
119). Dieser Befund wird auch durch das in der Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs mündende Vertragsverletzungsverfahren bestätigt: Gegenstand der Rüge durch die 
Europäische Kommission war nicht di:e fehlerhafte Ausübung einer nach nationalem Recht 
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bereits ordnungsgemäß zugewiesenen ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regu-
lierungsbehörde, sondern der Umstand, dass eine den Richtlinien entsprechende umfassen-
de Aufgabenzuweisung an die nationale Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang 
nicht erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., R:z:. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzu-
weisung vor (EuGH, a.a.O., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert 
werden, der dann die noch mögliche!n Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann 
(EuGH a.a.O., Rz. 126, 127). 

2. Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner verbun-
den, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver Rechte keine Vo-
raussetzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorliegend wegen des Versto-
ßes gegen objektiv geprägte Zustänidigkeitsnormen auch fehlen würde), allerdings gilt das 
Belastungsverbot. Wenn der Bunde~metzagentur aus einer unmittelbaren Anwendung der 
Richtlinie weitergehende oder jeden1falls anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könn
te sich dies je nach Einzelfall zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswir-
ken. Daraus wiederum könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bun-
desgerichtshofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen be-
gründet werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 
EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem b1ereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als Ermäch-
tigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europare.chtlich unzulässig. Sofern die Richtlinienbe-
stimmungen über die ausschließlichi:! Zuständigkeit als inhaltlich unbedingt anzusehen wä-
ren, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Ermächtigungsgrundlage auch 
für belastende Regulierungsentscheidungen herangezogen werden. Anders als in den vom 
Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, in denen er eine unmittelbare Belastung 
durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf 
Basis nationalen Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche 
unmittelbar gegenüber den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche 
Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentscheidungen 
fungieren . Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Jud.ikatur, in der der 
EuGH es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbestimmung als 
eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen herangezogen 
werden darf. 

3. Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen bezo-
gen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäische Gerichts-
hof hat eine objektive unmittelbare VVirkung von Richtlinienbestimmungen anerkannt, aus 
denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. Konkret ging es beispielswei-
se um die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte Pflicht der zuständigen Behörde 
zur Durchführung einer Umweltvertrüglichkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsver-
fahrens für die Errichtung eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 11.08.1995, C-431/92 -
Wärmekraftwerk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zu-
ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von dieser Zu-
ständigkeit auch Gebrauch zu mach1:!n, um den Zielsetzungen der Richtlinien hinreichend 
Rechnung tragen zu können. Anders: als im Fall des Wärmekraftwerks Großkrotzenburg ist 
diese Verpflichtung vorliegend jedoclh nicht inhaltlich unbedingt. Im vom Europäischen Ge-
richtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde der Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Weiteres nachkommen, weil diese als unselbst-
ständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewiese-
nen Genehmigungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundesnetza-
gentur die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zuständigkeit 
erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht eingeräumt wer-
den (siehe oben). 
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V. Ungeachtet der Tatsache, dass diie Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar anwendbar 
sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe dafür, die Vorga-
ben der normativen Regulierung in dler Übergangszeit zur Anwendung zu bringen. Die Nicht-
anwendung der normativen Regulierung in der Übergangszeit würde zu einem Zustand füh
ren, der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien erst recht unvereinbar wäre (so 
auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung 
der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang nmit ausreichendem Vor-

. lauf vor deren Inkrafttreten" festgelent oder g~nehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtli-
nie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Diesem Gebot der ex ante-
Regulierung wird in Deutschland ge9enwärtig zu einem großen Teil über die Vorgaben der 
normativen Regulierung Rechnung fIetragen. Die normative Regulierung strukturiert die Me-
thoden für die Berechnung der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für 
den Netzanschluss und den Netzzu~Iang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für 
Netzbetreiber und andere Marktakteiure und schafft auf diese Weise den von den Richtlinien 
geforderten transparenten und vorheirsehbaren, verlässlichen Regulierungsrahmen. Beste-
hende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im Rahmen ihrer 
bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der erforderlichen ex ante-
Regulierung bei , dies jedoch nur in Teilbereichen und in Ergänzung der normativen Regulie-
rung und damit nicht in dem von der Richtlinie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde daher zu 
beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechtsunsicherheiten 
für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten Richtlinienvorgabe·n und 
den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich vereinbar. Beispielsweise dürfte 
eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum kaum Investitionsanreize setzen und 
Unsicherheiten für die unternehmerische Tätigkeit der regulierten Unternehmen und auch 
der sonstigen Marktteilnehmer auslösen. Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll 
und angebracht, stabile und bereche,nbare Verhältnisse zu gewährleisten. 



1 BGH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR '18/12, Rz. 32; BGH, Beschluss v. 12.07.2016. EnVR 10/15, 
Rz. 15 - juris. 
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B. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 23 ARegV. 

C. Formelle Rechtmäßigkeit 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

II. Antrag und Frist 

Der Antrag auf Genehmigung einer Investitionsmaßnahme wurde fristgerecht am 31.03.2020 
bei der Bundesnetzagentur gestellt. Anträge auf Genehmigung von Investitionsmaßnahmen 
sind gemäß § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV spätestens neun Monate vor Beginn des Kall;:lnderjah-
res, in dem die Investition erstmals ganz oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der 
Bundesnetzagentur zu stellen. Koste:nwirksam wird die Investitionsmaßnahme mit der erst-
maligen Aktivierung. Die Aktivierung kann entweder als Anlage in Bau oder als Zugang zum 
Sachanlagevermögen erfolgen. Für die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende Investiti-
onsmaßnahme ist auf die erstmalige Aktivierung im Jahr 2021 abzustellen. 

III. Anhörung 

Der Antragstellerin wurde gemäß § Ei7 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

IV. Beteiligung von Bundeskartell.:tmt und Landesregulierungsbehö_rden 

Die Regulierungsbehörde des Lande:s Baden-Württemberg wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 
EnWG von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt. 

Dem Bundeskartellamt sowie der zuständigen Behörde des Landes Baden-Württemberg 
wurde gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

D. Genehmigungsfähigkeit 

Für das Projekt „Projekt-Nr. 67, Hochrhein" ist eine Investitionsmaßnahme gemäß § 23 
ARegV zu genehmigen. 

1. Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestition 

Die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Erwei-
terungs- und Urristrukturierungsinves:titionen erfolgen. 

Unter Erweiterungsinvestitionen sind Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende Netz 
nicht nur unbedeutend vergrößern. 1 Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf 



2 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 30.09.2020, Vl-3 Kart 706/19 [V). 

3 BGH, Beschlussv. 17.12.2013, EnVR ·18/12, Rz. 14,juris. 
4 BGH, Beschluss v. 17.12.2013, EnVR ·18/12, Rz. 29, juris. 
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die physikalische Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von grö
ßerem Kapazitätsvolumen bzw. Tranisportmengenvolumen. Ob eine Erhöhung der Leitungs-
länge bzw. der Zubau neuer technischer Komponenten zu einer nicht nur unbedeutenden 
Vergrößerung des Netzes führt, bemisst sich nicht nur anhand des Verhältnisses zwischen 
Leitungszubau bzw. Zubau von Anlagen und dem Altbestand, sondern muss unter Berück
sichtigung der Bedeutung des Zubaus für die Transportfunktion des Netzes beantwortet wer-
den. Die Erhöhung der Leitungsläng•~ bzw. der Zubau technischer Komponenten stellt da-
nach nur dann eine ErweiterungsinvBstition i.S.d. § 23.Abs. 1 S. 1 ARegV dar, wenn damit 
ein Zubau ~n der dem Transport dienenden und dafür wesentlichen Netzinfrastruktur ver-
bunden ist, der sich auf die Transportfunktion des Netzes auswirkt und diese erhöht oder 
verbessert.2 Die Antragstellerin hat h inreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem 
Antrag zu Grunde liegenden Investitionsmaßnahme teilweise um eine Erweiterungsinvestiti-
on handelt, da durch die Leitungsbaumaßnahmen die Transportkapazität erhöht wird. 

Unter Umstrukturierungsinvestitionen sind Maßnahmen zu verstehen, mit denen technische 
Parameter geändert werden, die für den Netzbetrieb erheblich sind3• Es bedarf somit einer 
nicht unbedeutenden Veränderung von technischen Parametern. Dafür reichen jedoch der 
Austausch bereits vorhandener Komponenten und die damit zwangsläufig einhergehenden 
Verbesserungen nicht aus. Die mit der Maßnahme verbundenen zusätzlichen Funktionen 
müssen ~eutlich über die Wirkungen einer bloßen Ersatzinvestition hinausgehen, so dass 
ihnen eine gewisse eigenständige BE~deutung zukommen muss. Der Ersatz von Komponen-
ten ist nicht schon deshalb als Umstrukturierung zu qualifizieren, weil für die neuen Kompo-
nenten andere technische StandardE; gelten4 . Eine Anpassung von Komponenten an den 
aktuellen Stand der Technik, ohne dass damit eine erhebliche Funktionserweiterung einher-
geht, reicht somit nicht für eine Qualifizierung als Umstrukturierungsmaßnahme. 

Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu Grun-
de liegenden Investitionsmaßnahme teilweise um eine Umstrukturierungsinvestition handelt, 
da durch die Hinzunahme von Sammelschienen und Kupplungen wesentlich mehr Schaltzu-
stände in den Anlagen ermöglicht werden und somit die betriebliche Flexibilität und Versor-
gungssicherheit verbessert wird. 

II. Genehmigungsfähigkeit nach§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV gen1ehmigt die Bundesnetzagentur Investit ionsmaßnahmen 
für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernleitungs-
netze, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das 
nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 1·1EnWG notwendig sind. Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 
Nr. 1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Die Notwendigkeit der Investitionsmaßnahme für einen bedarfsgerechten Ausbau des Ener-
gieversorgungsnetzes ergibt sich teilweise aus der Bestätigung des Netzentwicklungsplans 
Strom 2019-2030 vom 20.12.2019 (Az. 613-8571/1/3) sowie 2021 -2035 vom 14.01.2022 (Az. 
4.14.01 .02/001#3) durch die Bundesnetzagentur. Denn das vorliegende Projekt ist, abgese-
hen von den im Mengengerüst enthaltenen Sammelschienen und Kupplungen, unter der 
Bezeichnung P206 M417 direkt im NEP bestätigt worden oder es handelt sich um Änderun-
gen von Netzanschlüssen zu unterla!;Jerten Netzen, deren Notwendigkeit sich als unmittelba-
re Folge aus der Umsetzung der bestätigten Maßnahmen ergibt. Zudem ist die Maßnahme 
als Vorhaben 23 seit 2021 im Bunde:sbedarfsplangesetz enthalten. 
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Die Antragstellerin hat darüber hinaus für den Teil des Projekts, der nicht von der Bestäti-
gung des Netzentwicklungsplans umfasst ist, hinreichend nachgewiesen, dass die Investiti-
onsmaßnahme notwendig für den bedarfsgerechten Ausbau des Netzes ist. Investitionen für 
den bedarfsgerechten Ausbau des umfassen Erweiterungs- und Umstrukturierungs-
maßnahmen, die sowohl durch die Reaktion auf eine veränderte Nachfrage als auch durch 
die Prognose zu erwartender zukünftiiger Nachfrageänderungen begründet sind. Für den 
bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendige In-
vestitionen erfassen sämtliche Maßnahmen aus Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvest.i-
tionen, die aus einer aktuellen oder z1u erwartenden Veränderung der Nachfrage auf der Ein-
und/ oder Ausspeiseseite eines Netz1~s resultieren. Die Veränderung der Nachfrage kann 
zum einen bewirken, dass die vorhandene Leistung bei Elektrizitätsnetzen bzw. die vorhan-
dene Kapazität in Gasnetzen entsprechend der geänderten Nachfrage erweitert werden 
muss, und zum anderen, dass durch die aktuelle oder erwartete Nachfrageänderung eine 
Umstrukturierung der Netzinfrastruktur zur Sicherstellung der technischen Sicherheit vorge-
nommen werden muss. Unter bedarfsgerechten Ausbau fallen weiterhin Maßnahmen, die 
der Befriedigung einer bereits vorhandenen bestehenden Nachfrage dienen, wenn bei Unter-
lassung der Maßnahmen die bereits vorhandene bestehende Nachfrage nicht mehr bedient 
werden kann. Der Bedarf ist dabei objektiv im Sinne einer „erforderlichen Menge" zu verste-
hen. Ein bedarfsgerechter Ausbau stellt die Befriedigung dieses Bedarfs und eines zukünftig 
zu erwartenden Bedarfs in ein Verhältnis zum entstehenden Aufwand und damit unter den 
Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit. 

Die Antragstellerin hat hinreichend dmgelegt, da.s.s es sich bei den beantragten Anlagendi-
mensionierungen nach den Planungskriterien der Antragstellerin um sogenannte Kleinanla-
gen (UW Beuren, UW Konstanz) und Großanlagen (UW Gurtweil/Tiengen, UW Herbertin-
gen) handelt. Die Antragstellerin hat im vorliegenden Fall glaubhaft dargelegt, dass die 
Großanlagen mit zwei Sammelschienienquerkupplungen, drei Sammelschienen und der da-
zugehörig·en Anlagenkupplung sowie die Kleinanlagen mit einer Sammelschienenquerkupp-
lung und zwei Sammelschienen errichtet werden müssen, um einen sicheren Netzbetrieb 
gewährleisten zu können . 

Der ermittelte Bedarf kann auch nicht ohne Netzausbau, beispielsweise durch marktbezoge-
ne Maßnahmen des § 13 Abs. 1 Nr. ~! EnWG, befriedigt werden. Alternative besser geeigne-
te Maßnahmen zur Befriedigung des Bedarfs sind ebenfalls nicht ersichtlich. 

III. Ersatzanteil 

Die vorliegende Investitionsmaßnahme I enthält nach derzeitigem Planungsstand einen Er-
satzanteil in Höhe von Da sich bis zur Inbetriebnahme der einzelnen Anla-
gengüter der Investitionsmaßnahme noch Änderungen ergeben können, die zu Anpassun-
gen dieses Ersatzanteils führen, ist der Wert derzeit noch anpassbar und wird ersf in der 
sog. ex-post-Abrechnung fixiert. 

Für die vorliegende lnvestitionsmaß,nahme ist der Anwendungsbereich von § 23 Abs. 2b 
ARegV eröffnet. Die gegenständlich,e Genehmigung wurde mit Schreiben vom 31 .03.2020 
und somit nach dem 17.09.2016 beantragt. 

Dementsprechend wird der projektspezifische Ersatzanteil aus dem Verhältnis der Tages-
neuwerte der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandteilen zur Summe der Anschaffungs-
und Herstellungskosten der gesamtein Anlagen der Investitionsmaßnahme ermittelt. Hierbei 
ist auf die erstmalige Aktivierung der :zu ersetzenden Anlagengüter und auf den Zeitpunkt der 
erstmaligen Aktivierung der neuen Anlagengüter als Fertiganlagen abzustellen. Der Tages-
neuwert der ersetzten Anlagen bzw. Anlagenbestandteile wird dabei entsprechend § 6 
Abs. 3 StromNEV ermittelt. Mithin erfolgt die Umrechnung der historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten auf Tagesneuwerte unter Verwendung von Indexreihen des Statisti-
schen Bundesamtes nach Maßgabe des § 6a StromNEV. Bei der Ermittlung der Tagesneu-
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werte der zu ersetzenden vorhandenen Komponenten sind die ursprünglichen Anschaffungs-
und Herstellungskosten auf den Zeitpunkt der erstmaligen Aktivierung der neuen Anlagengü
ter als Fertiganlagen zu indizieren. 

Vorliegend hat die Antragstellerin der Beschlusskammer gemäß § 23 Abs. 2b Satz 4 ARegV 
Informationen, die für die Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils notwendig sind, 
vorgelegt. 

Insbesondere hat sie Anlagen bzw. Anlagenbestandteile, welche bestehende Anlagen bzw. 
Anlagenbestandteile ersetzen sollen, in Form eines Mengengerüsts dargestellt. 

Auch hat sie Angaben sowohl zu deni betreffenden historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten als auch zu den entsprechenden Tagesneuwerten gemacht. 

Die Beschlusskammer hat die Angaben der Antragstellerin - ungeprüft - entgegengenom-
men. Unter Berücksichtigung des aktuellen Planungsstandes für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme wäre ein projektspezifischer Plan-Ersatzanteil in Höhe vo~ 
anzunehmen. 

Dieser Wert und die von der Antragstellerin zugrunde gelegten Eingangsdaten werden je-
doch erst im Rahmen der sog. ex post-Abrechnung von der Beschlusskammer im Detail ge-
prüft und abschließend fixiert. 

Eine Entscheidung über die Höhe de:s Ersatzanteils erfolgt im Rahmen dieses Beschlusses 
nicht, da die vorliegende Entscheidung gemäß§ 23 ARegV in der ab dem 22.03.2012 gel-
tenden Fassung nur die Genehmigur1g der Investitionsmaßnahme dem Grunde nach umfasst 
und nicht mehr - wie noch gemäß § :23 ARegV in der bis zum 22.03.2012 geltenden Fas-
sung - auch die Höhe der Kapital- urid Betriebskosten. 

Im Rahmen der Genehmigung der Investitionsmaßnahme erfolgt deshalb keine abschlie-
ßende Festlegung des projektspezifü,chen Ersatzanteils. Dieser wird erst im Rahmen der 
nachträglich stattfindenden Überprüfung der Kapital- und Betriebskosten der Investitions-
maßnahme festgelegt. In der vorliegenden Genehmigung wird der projektspezifische Ersatz-
anteil, welcher der ex post-Prüfung a:ls Ausgangspunkt dient, daher nur informatorisch mitge-
teilt. Er entfaltet rechtlich keine BindU1ngswirkung. 

E. Genehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorliegenden Investitionsmaßnahme gilt ausschließlich für den be-
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31 .12.2023 beschränkt. 

Gemäß§ 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmigungen für Investitionsmaßnahmen jeweils bis 
zum Ende derjenigen Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. 
Wird ein Antrag erst nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die fol-
gende Regulierungsperiode zugrund1~ zu legen ist, für die folgende Regulierungsperiode 
gestellt, ist die Genehmigung gemäß § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden 
Regulierungsperiode zu befristen. Di1~ Antragstellerin hat die Genehmigung der Investitions-
maßnahme für das vorliegende Projekt am 31.03.2020 beantragt. Das Basisjahr für die rele-
vante Regulierungsperiode war das Jlahr 2021 . Damit ist die Genehmigung der vorliegenden 
Investitionsmaßnahme bis zum Ende der laufenden Regulierungsperiode zum 31 .12.2023 zu 
befristen. 
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F. Anpassung der Erlösobergre1nze 

Aufgrund der vorliegenden lnvestitionismaßnahme können gemäß§ 23 Abs. 1 S. 3-ARegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gIemacht werden. Die entsprechende Anpassung der 
Erlösobergrenze nimmt die Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 
Nr. 6 , 6a ARegV vor. 

1. Umfang der Anpassung der Erl,ösobergrenze 

Die Antragstellerin kann ihre ErlösobE~rgrenze um die sich aus genehmigten Investitions-
maßnahmen ergebenden Kosten undl Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich die Kosten, 
um die die Erlösobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investiti-
onsmaßnahme beziehen, die·von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind. 

Bei der Anpassung der Erlösobergrenze hat die Antragstellerin die zum Zeitpunkt der An-
passung der Erlösobergrenze jeweils anwendbaren Festlegungen zu Kapital- und Betriebs-
kosten sowie zu Betriebskostenpauschalen zu berücksichtigen. · 

II. Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze richtet sich für die vorliegende Investiti-
onsmaßnahme nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV. Danach kann 
eine Anpassung der Erlösobergrenze unmittelbar im Jahr der Kostenentstehung stattfinden, 
so dass zunächst auf Plankosten abzustellen ist. 

Da für die vorliegende Investitionsmaßnahme von einer erstmaligen Kostenwirksamkeit im 
Jahr 2021 auszugehen ist, hätte bei Eiiner entsprechenden Genehmigung der Investitions-
maßnahme bereits zum 01.01-.2021 eine Anpassung der Erlösobergrenze stattfinden kön
nen, da der Antrag zum 31 .03.2020 g1estellt wurde. Eine solche Anpassung hat in der Regel 
nicht stattgefunden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Genehmigung der Investitionsmaß-
nahme vorlag. Der Ausgleich zwischen dem Betrag, um den die Erlösobergrenze zum 
01 .01 .2021 oder 01 .01.2022 für das vorliegende Projekt tatsächlich angepasst wurde und 
nach der vorliegenden Genehmigung hätte angepasst werden dürfen, erfolgt gemäß § 5 Abs. 
1 S. 2 ARegV über das Regulierungslkonto. Die Differenz wird auf dem Regulierungskonto 
verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. 

Soweit eine Anpassung der Erlösobe1rgrenze nicht bereits zum 01.01.2021 oder 01.01 .2022 
stattgefunden hat, kommt es zu einer tatsächlichen Anpassung der Erlösobergrenze erstma-
lig zum 01.01.2023. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze1 erfolgt jährlich für die Dauer der Genehmigung. 

III. Nachträgliche Korrektur der Anpassung der Erlösobergrenze 

Da es sich bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebskosten um Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines so genannten 
Plan-lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem be-
trachteten Jahr entstandenen lst-Kos1ten für die Investitionsmaßnahme. Der Ausgleich der 
sich aus der Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Differenz 
erfolgt gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Regulierungskonto. Die Differenz wird auf 
dem Regulierungskonto verbucht undl mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Für die 
Durchführung des Plan-lst-Abgleichs sind von-der Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
nach Abschnitt G.1. einzuhalten. 
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G. Nebenbestim!llungen, § 23 Albs. 5 ARegV 

Die Genehmigung enthält Nebenbestimmungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

1. Mitteilungspflichten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 ARegV 

Die Antragstellerin hat den ihr im Foli~enden auferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen. 
Diese konkretisieren die bereits nach § 28 Nr. 6 ARegV existierenden Mitteilungspflichten. 
Die Erfüllung dieser Mitteilungspflichten ersetzt nicht die gegebenenfalls notwendige Bean-
tragung einer Änderung der genehmigten Investitionsmaßnahme. 

1. Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Antragstellerin wird auferlegt, die1 folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
einer für einen sachkundigen Dritten in nachvollziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen: 

• Die tatsächlichen Anschaffun!~S- und Herstellungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen in Bau 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 

• Die Abzugspositionen 

o Rückstellungen 

o Öffentliche Förderung4:in 

o Sonstige kostenmindernde Erlöse 

• Die Parameter 

o Aufgenommenes Fremdkapital 

o Erhaltene Baukostenzuschüsse 

o Tatsächliche Fremdkapitalzinsen 

o Gewerbesteuerhebesatz 

• Angaben zur Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils 

Bei der Übermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen 
Leitfaden der Bundesnetzagentur zu § 23 ARegV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur dafür bereitgestellten Erhebungsbogen zu verwen-
den. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
überprüfen, ob die bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
insoweit auch tatsächlich so eingetre1ten sind. Die Beschlusskammer behält sich vor, weitere 
Anforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugeben. 

2. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Änderung des 
Projektes, insbesondere Änderungen, die sich auf den lnbetriebnahmezeitpunkt, die wesent-
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liehe technische Gestaltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Regulierungsbe-
hörde anzuzeigen. 

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverzüglich nach Kenntniserlangung eine 
Änderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus§ 23 Abs. 5 S._2 ARegV. Die Informati-
onsverpflichtung ist notwendig, um dm Regulierungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle 
der von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu ermögli-
chen. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich , zu 
überprüfen, ob die geplante Projektausführung der Antragstellerin insoweit auch .tatsächlich 
so eingetreten ist. 

II. Widerrufsvorbehalt 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 .Abs. 5 S. 1 ARegV unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt wird. 
Davon umfasst sind nicht nur die Nict,tdurchführung der Investition als solcher, sondern auch 
von der Genehmigung abweichende Ausführungen . 

H. Kosten 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 
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ftechtsbehelfsbeleh rung: 

Gegen diese En~cheidung karn, fa,merhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhQ.--c 
ben werden„ 0~ 6.eschwerd.!1 l~i be.I l;ier Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 
53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen . Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Be~chwerde und kann auf Antrag von dem oder 
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 
muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderwng oder Auf-
hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweis.mittel, auf die sich die 
Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müs
sen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Stefanie Scheuch 

Beisitzerin 

Rainer Busch 

Beisitzer Vorsitzender 
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